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(54) Kabelloses medizinisches Erfassungs- und Behandlungssystem

(57) Die Erfindung betrifft ein System für medizini-
sche Erfassungen und Behandlungen mit mehreren Be-
handlungs- und/oder Erfassungsgeräten die im Rah-
men einer medizinischen Behandlung, insbesondere ei-
ner chirurgischen oder strahlentherapeutischen bzw. ra-

diochirurgischen Operation, Daten untereinander aus-
tauschen, bei dem der Datenaustausch über Funk-
schnittstellen in bzw. an den Geräten erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
für medizinische Erfassungen und Behandlungen mit
mehreren Behandlungs- und/oder Erfassungsgeräten,
die im Rahmen einer medizinischen Behandlung, ins-
besondere einer chirurgischen oder strahlentherapeuti-
schen bzw. radiochirurgischen Operation, Daten unter-
einander austauschen.
[0002] Im Zuge der technischen Weiterentwicklung
auch im medizinischen Bereich wird es immer wichtiger,
dass medizinische Behandlungs- und/oder Erfassungs-
geräte untereinander Daten austauschen. So arbeiten
heute schon mehrere Geräte computergesteuert mittels
Datenaustausch beispielsweise in einem Operations-
raum zusammen, wenn die Operation durch ein medi-
zinisches Navigations- oder Trackingsystem unterstützt
wird. Hierbei werden zum Beispiel Lagedaten oder Da-
ten über den derzeitigen Zustand des Patienten erfasst
(zum Beispiel durch Kameras oder interoperative bild-
gebende Verfahren wie zum Beispiel intraoperative
Kernspintomographen bzw. Computertomographen)
und diese Daten werden an eine zentrale Rechner- bzw.
Steuerungseinheit übergeben, welche nach einer com-
putergestützten Verarbeitung auf einem Bildschirm be-
handlungsunterstützende bzw. behandlungsleitende In-
formationen für den behandelnden Arzt ausgibt. Da es
des Öfteren vorkommt, dass eine Vielzahl solcher Be-
handlungsgeräte eingesetzt wird, und diese Geräte ge-
mäß dem Stand der Technik ihre Daten über Kabelver-
bindungen austauschen, kommt es meist in Operations-
sälen zu einer Anhäufung verlegter Kabel, die behan-
delnde Ärzte und Hilfspersonal stören oder in ihrer Be-
wegungsfreiheit einschränken. Die Verkabelungen er-
fordern, dass einige Geräte sehr nah bei der Patienten-
liege aufgestellt werden, wodurch eine weitere Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit erfolgt. Die Situation
wird noch dadurch verschlimmert, dass diese Geräte
grundsätzlich eine Stromversorgung benötigen und aus
diesem Grund noch mehr Kabel verlegt werden müs-
sen. Außerdem ist der Geräteaufbau im Operationssaal
durch die Notwendigkeit der Verlegung einer großen
Anzahl von Kabeln sehr aufwändig, hierfür muss tech-
nisches Hilfspersonal des Öfteren über längere Zeit vor-
bereitend arbeiten. Fehlerquellen entstehen, falls ver-
sehentlich Anschlüsse beschädigt werden oder korro-
dieren oder anderweitig Kontaktprobleme auftreten,
und einzelne Behandlungsgeräte, zum Beispiel Ultra-
schallsonden, können schwerlich steril verpackt wer-
den, da sie an der Kabelverbindung hängen.
[0003] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein System für medizinische Erfassungen
und Behandlungen mit mehreren Behandlungs- und/
oder Erfassungsgeräten bereitzustellen, welches die
obigen Nachteile des Standes der Technik überwindet.
Insbesondere soll das System die Verbindung der Ge-
räte zum Datenabtausch optimieren. Auch soll eine si-
chere Datenübertragung gewährleistet werden, und

speziell soll auch die Bewegungsfreiheit des Behand-
lungsteams verbessert werden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein System für medizinische Erfassungen und Be-
handlungen mit mehreren Behandlungs- und/oder Er-
fassungsgeräten, die im Rahmen einer medizinischen
Behandlung, insbesondere einer chirurgischen oder
strahlentherapeutischen bzw. radiochirurgischen Ope-
ration, Daten untereinander austauschen bei dem der
Datenaustausch über Funkschnittstellen in bzw. an den
Geräten erfolgt. Mit anderen Worten wird hinsichtlich
des Datenaustausches ein kabelloses System bereitge-
stellt, was den großen Vorteil hat, dass die Kabel, die
früher zum Datenaustausch benötigt wurden, nunmehr
im Operationssaal nicht mehr vorhanden sind und damit
auch nicht stören können. Da solche Systeme grund-
sätzlich die in einem Operationssaal entstehenden Ab-
stände ohne weiteres überwinden können, besteht fer-
ner vorteilhafterweise die Möglichkeit, alle Geräte, die
nicht unbedingt in der Nähe der Patientenliege vorhan-
den sein müssen, in einer Entfernung hiervon aufzustel-
len, so dass sie dem Behandlungsteam nicht mehr im
Weg stehen. Behandlungsapparaturen bzw. behand-
lungsunterstützende Apparaturen können ohne weite-
res und ohne Rücksicht auf Kabellängen an den am be-
sten geeigneten Orten aufgestellt und sogar von der
Decke abgehängt werden. Außerdem wird die Handha-
bung von Handgeräten oder Sonden nicht mehr durch
störende Datenübertragungskabel erschwert.
[0005] Die beiliegenden Unteransprüche definieren
bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung.
[0006] So kann die Funkübertragung innerhalb eines
Behandlungsraumes über kurze Distanzen in einem
ISM (Industrial, Scientific, Medical) -Band erfolgen, und
zwar bei niedriger Energie, insbesondere bei ungefähr
1 mW, im Hochfrequenzbereich, insbesondere in einem
Bereich um 2,4 GHz (ISM Band), insbesondere bei 2,4
GHz bis 2,4835 GHz (Blue Tooth-Band), und alternativ
im 900 MHz ISM Band und/oder im ISM Band von 5,150
bis 5,875 GHz. Für solche Funkübertragungen stehen
also unter anderem internationale Standards (Blue
Tooth-Standard; HyperLAN) zur Verfügung, die sich
speziell auch für die Verwendung mit der vorliegenden
Erfindung eignen.
[0007] Eines oder mehrere der folgenden Geräte kön-
nen im Rahmen der vorliegenden Erfindung mit Funk-
schnittstellen zur Kommunikation ausgestattet sein:

- Kamerasystem, insbesondere Infrarotkamerasy-
stem, zum Beispiel zur Verwendung mit einem me-
dizinischen Navigations- und Trackingsystem;

- Audioeinrichtung, zum Beispiel zur Verwendung mit
einem medizinischen Navigations- und Trackingsy-
stem;

- Videoeinrichtung, insbesondere Bildschirm und Vi-
deosignal-Erzeugungsvorrichtungen, auch Head-
Mounted-Displays, zum Beispiel zur Verwendung
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mit einem medizinischen Navigations- und
Trackingsystem;

- Mikroskopeinrichtung, zum Beispiel zur Verwen-
dung mit einem medizinischen Navigations- und
Trackingsystem;

- Ultraschall-Erfassungseinrichtung und/oder Ein-
richtung zum Verarbeiten von erfassten Ultraschall-
signalen, zum Beispiel zur Verwendung mit einem
medizinischen Navigations- und Trackingsystem;

- Roboter, insbesondere medizinischer Roboter, zum
Beispiel zur Verwendung mit einem medizinischen
Navigations- und Trackingsystem;

- Patientenlagerungen, insbesondere Patientenlie-
gen, zum Beispiel zur Verwendung mit einem me-
dizinischen Navigations- und Trackingsystem;

- Bilderzeugungsgeräte, insbesondere medizini-
sche, bevorzugt zur Erfassung von Volumendaten-
sätzen, wie Tomographen, zum Beispiel zur Ver-
wendung, auch intraoperativen Verwendung mit ei-
nem medizinischen Navigations- und Trackingsy-
stem;

- AGV-Geräte (Automatic Guided Vehicles; Fahrer-
lose Transportsysteme);

- Behandlungsapparaturen und Behandlungsinstru-
mente, insbesondere medizinische bzw. chirurgi-
sche Instrumente, zum Beispiel zur Verwendung
mit einem medizinischen Navigations- und
Trackingsystem;

- Endoskope;
- C-Bogen-Röntgengeräte bzw. Fluoroskopiegeräte.

[0008] Hervorzuheben ist für die oben genannten Ge-
räte die Möglichkeit der optimalen Platzierung bzw. An-
ordnung im Behandlungs- bzw. Operationsraum, und es
entstehen auch andere Vorteile. Beispielsweise können
Behandlungsinstrumente, wie zum Beispiel Sonden, als
"intelligente" Sonden ausgestaltet werden, die über ihre
Schnittstelle über eine Betätigungseinrichtung (zum
Beispiel eine Art Mouseklick) Daten über ihren momen-
tanen Ort oder Zustand oder den Ort oder Zustand der
erfassten Strukturen weitergeben. Was die Verwendung
mit Endoskopen betrifft, so kann bei der Verwendung
eines Miniatursenders an der Endoskopsonde die Ver-
kabelung, die normalerweise aus einer Stromzufuhr, ei-
ner Lichtversorgung und einem Strang für die Übersen-
dung von Videosignalen besteht, zumindest um den
letztgenannten Videosignal-Strang reduziert werden,
wobei grundsätzlich die Möglichkeit besteht, die Endo-
skopsonden und ihren Kabelanhang zu verkleinern und
damit auch leichter und weniger invasiv in bisher nicht
zugängliche Zielvolumina einzudringen.
[0009] Die Geräte können vorzugsweise Daten zu ih-
rer eigenen Identifizierung und/oder erfasste medizini-
sche Daten und/oder eigene oder fremde Lagedaten
übertragen. Insbesondere die Übertragung von Daten
zur Identifizierung der Geräte macht das System gegen-
über dem Stand der Technik sehr sicher, da Fehler, wie
sie durch fehlerhafte Kabelverbindungen entstehen,

hierdurch ausgeschlossen werden. Es ist möglich, die
Funkübertragung für ein Gerät auf mehreren, wechseln-
den Kanälen durchzuführen, bis ein Kanal gefunden ist,
der die Datenübertragung mit ausreichender Genauig-
keit erlaubt, wodurch die Sicherheit der Datenübertra-
gung insgesamt verbessert wird. Hierbei suchen Sen-
der und Empfänger so lange nach einem geeignetem
Kanal, bis die optimalen Voraussetzungen für die Da-
tenübertragung geschaffen sind. Es kann eine Kodie-
rungsvariation erfolgen, welche sicherstellt, dass die
Zuordnung der Geräte in richtiger Weise erfolgt. Eine
Kennung für jeden Sender stellt schon am Anfang si-
cher, dass die Kommunikationssignale von Anfang an
den richtigen Geräten zugeordnet werden.
[0010] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Systems weist dieses eine zentrale,
computergestützte Empfangs-, Sende- und Auswer-
tungseinheit auf, welche auf der Basis der ausgetausch-
ten Daten Erkennungs-, Regelungs- und Steuerungs-
abläufe ausführt bzw. ausgewertete Daten weitergibt.
Hierzu eignet sich ein Computer, wie er beispielsweise
schon heute im Rahmen von computergestützten Navi-
gations- bzw. Trackingsystemen eingesetzt wird, wobei
dieser Computer vorteilhafterweise nicht mehr direkt an
der Patientenliege aufgestellt werden muss, sondern
abseits im Operationssaal stehen kann. Insgesamt eig-
net sich das erfindungsgemäße kabellose, medizini-
sche Erfassungs- und Behandlungssystem besonders
zur Integration in ein medizinisches Navigations- und
Trackingsystem mit den zugehörigen Behandlungsein-
richtungen.
[0011] Ein weiterer großer Vorteil hinsichtlich der Be-
wegungsfreiheit und der Verringerung der Anzahl der
auszulegenden bzw. vorzusehenden Kabelverbindun-
gen entsteht, wenn die Geräte, wie dies gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung vorgesehen ist, akku- bzw. batteriebetrieben sind.
Da einige der bei solchen Behandlungen eingesetzten
Geräte eine Stromversorgung benötigen, sind für ihren
Betrieb herkömmlicherweise noch immer Stromversor-
gungskabel notwendig, welche den schon beschriebe-
nen störenden Einfluss haben. Im Rahmen des Fort-
schrittes bei der Batterie- bzw. Akkutechnologie ist es
grundsätzlich im Rahmen der Erfindung möglich, auch
diese Stromverbindungen zu eliminieren und Geräte
bereitzustellen, die den Datenabtausch kabellos erledi-
gen und ihre eigene Stromversorgung verwenden. Mit
dieser Maßnahme kann nun im Wesentlichen ein kabel-
loser Operationssaal bereitgestellt werden. Durch den
Wegfall von Kabeln können die Desinfektionsmaßnah-
men im Operationssaal weitgehend vereinfacht werden
und elektrische Schnittstellen mit anfälligen Steckkon-
takten, die ebenfalls schlecht oder gar nicht zu reinigen
sind, entfallen. Technisch erhöht sich dadurch die Be-
triebssicherheit bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen,
da beispielsweise aufwändige Isolationsmaßnahmen
mit Optokopplern, Übertragern usw. sowie ESD-Schutz-
schaltungen entfallen können.
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[0012] Die Geräte, die kabellos Daten austauschen,
können in einem einzigen Behandlungs- bzw. Operati-
onssaal untergebracht sein. Es besteht jedoch auch die
Möglichkeit, eine Funkverbindungseinrichtung zwi-
schen mehreren Räumen herzustellen und so auch Ge-
räte kabellos in Datenaustausch zu bringen, die in ver-
schiedenen Räumen untergebracht sind. So kann zum
Beispiel ein in einem separaten Raum aufgestellter
Kernspintomograph immer mit aktuellen Daten über
den Patientenzustand, insbesondere die aktuelle Pati-
entenanatomie versorgt werden und unmittelbar unter
den richtigen Voraussetzungen zum Einsatz gebracht
werden, obwohl der Patient zur Tomographieerfassung
während der Operation oder nach der Operation zur
Kontrolle in einen solchen anderen Raum gebracht wer-
den muss.
[0013] Die Übertragung von Video- bzw. Bildsignalen
könnte sich wegen der großen Menge der zu übertra-
genden Daten eventuell schwierig gestalten. Die vorlie-
gende Erfindung bietet hierzu mehrere Lösungen an.
Beispielsweise kann eine Einrichtung zum Komprimie-
ren der Videobzw. Bildsignaldaten zwischengeschaltet
werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eine Einrich-
tung zur Umwandlung digitaler Video- bzw. Bildsignale
in Datensignale mit geringem Umfang, zum Beispiel
Composite-Signale bereitzustellen, und weiterhin ist es
im Rahmen der vorliegenden Erfindung möglich, die Vi-
deo- bzw. Bildsignale mit einer geeigneten Einrichtung
aufzuspalten und parallel anteilsweise zu übertragen,
insbesondere mit Mehrkanal-RF-Transmissions-Ver-
bindungen.
[0014] Die Erfindung wird im Weiteren anhand eines
Ausführungsbeispiels mit Hilfe der beiliegenden Zeich-
nung näher erläutert. Die Zeichnung zeigt einen sche-
matischen Überblick über einen Operationssaal mit dar-
in aufgestellten Behandlungs- bzw. Erfassungsgeräten.
In dem Operationssaal vorgesehen ist eine Patienten-
liege 1, eine Sonde 2, die hier ganz allgemein für Be-
handlungsinstrumente wie Sonden, Pinzetten, Skalpel-
le, usw. steht, ein Infrarotlichtstrahler 3, ein Infrarot-Ka-
merasystem 4, ein chirurgisches Mikroskop 5, ein chir-
urgischer Roboter 6, ein Bildschirm 7 als Video-Behand-
lungsunterstützung, ein intraoperativer Kernspintomo-
graph 8, der verfahrbar so angeordnet ist, dass er über
die Patientenliege 1 gefahren werden kann, ein Ultra-
schallgerät 9 und eine dazugehörige Ultraschallsonde
100, sowie eine zentrale Computereinheit 110. Die letzt-
genannte Computereinheit 110 steuert, regelt und ver-
arbeitet die Vorgänge und Informationen im System,
wobei es durchaus auch möglich ist, dass einzelne der
vorher genannten Geräte selbst schon Steuerungs- und
Verarbeitungseinheiten für Informationen aufweisen.
[0015] Alle dargestellten Geräte sind gemäß der vor-
liegenden Erfindung mit Funkschnittstellen ausgestat-
tet, die schematisch durch ein Kästchen dargestellt
sind, das jeweils bezeichnet ist mit dem Bezugszeichen
des Gerätes und einer dahinterstehenden 2. So hat bei-
spielsweise die Patientenliege 1 eine Funkschnittstelle

mit dem Bezugszeichen 12, die Sonde 2 hat eine Funk-
schnittstelle mit dem Bezugszeichen 22 usw.. Bis auf
den Computer 110 und den Infrarotstrahler 3 sind auch
alle dargestellten Geräte bzw. Geräteeinheiten mit Re-
ferenzierungsmarkern versehen, welche es dem aus
diesen Referenzierungsmarkern, dem Kamerasystem
4, dem Infrarotstrahler 3 und dem Computer 110 beste-
henden Navigations- und Trackingsystem gestatten, die
räumliche Lage der Geräte im Operationsraum zu er-
fassen und zu verfolgen und damit eine navigations-
und bildunterstützte Behandlung zu ermöglichen. Die
Referenzierungsmarker bzw. Referenzierungsmarker-
anordnungen (schematisch sind jeweils Adapter mit je
drei Markern an jedem Gerät dargestellt) sind mit dem
Bezugszeichen des jeweiligen Gerätes und einer dahin-
terstehenden 1 versehen, so trägt beispielsweise die
Patientenliege 1 die Markeranordnung 11, die Sonde 2
trägt die Markeranordnung 21 usw..
[0016] Die Navigation, die in diesem Falle auf infra-
rotreflektierenden Markeranordnungen und einem ent-
sprechenden Kamerasystem 4 mit Infrarotabstrahlung
3 beruht, ist grundsätzlich bekannt und wird hier nur kurz
erläutert. Die Markeranordnungen an den jeweiligen
Geräten reflektieren das Licht der Infrarotlichtquelle 3,
und die entsprechenden von den Kameras des Kame-
rasystems 4 empfangenen Reflektionssignale werden
ausgewertet, so dass die Raumlage eines jeden mit ei-
ner Markeranordnung versehenden Gerätes bestimmt
werden kann. Der Computer koordiniert diese Informa-
tionen und verwendet sie, um auf dem Schirm 7 eine
Bildunterstützung auszugeben. Schon allein zu diesem
Zweck war es früher zumindest notwendig, dass vom
Kamerasystem 4 und vom Bildschirm 7 Kabelverbin-
dungen zum Computer 110 bestanden bzw. das Kame-
rasystem 4, der Computer 110 und der Bildschirm 7 zu-
sammen mit der Infrarotlichtquelle 3 an einem einzigen
Gestell befestigt waren, und zwar in einer Weise, die
eine eindeutige Lagebestimmung dieser Teile erlaubte.
[0017] Schon für dieses Teilsystem bringt die vorlie-
gende Erfindung, bei welcher der Datenaustausch nun-
mehr über die Funkschnittstellen 112, 32, 42 und 72 er-
folgt, erhebliche Vorteile mit sich, da die Einzelkompo-
nenten nicht mehr zusammen an einem Gestell in der
Nähe der Patientenliege 1 vorgesehen werden müssen,
sondern grundsätzlich die Möglichkeit besteht, die Kom-
ponenten aus dem Bereich um die Patientenliege her-
auszuverlagern und zwar möglichst an besonders ge-
eigneten Stellen. So kann beispielsweise das Kamera-
system 4 zusammen mit dem Infrarotlichtabstrahler 3
an der Decke des Operationsraumes befestigt werden,
der Computer 110 kann ohne weiteres an die Wand des
Behandlungsraumes geschoben werden, und der Bild-
schirm 7 kann beispielsweise durch eine Halterung von
der Decke aus, gerade da angebracht werden, wo ihn
der behandelnde Arzt besonders gut einsehen kann.
Auch die Verwendung größerer Wandbildschirme oder
Projektoren ist grundsätzlich möglich. Die vorgenann-
ten Komponenten des Navigations- bzw. Trackingsy-
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stems können deshalb ohne weiteres so angebracht
werden, dass sie den Arzt bzw. das Behandlungsteam
in keiner Weise stören und darüber hinaus noch ihrer
Funktion gemäß einen optimalen Platz einnehmen.
[0018] Obiges gilt grundsätzlich für alle in einem Ope-
rationsraum anzuordnenden Geräte und Instrumente,
und auf der Zeichnung sind zusätzlich noch die oben
genannten Einheiten dargestellt, die im Rahmen einer
Operation Verwendung finden könnten. So trägt das
chirurgische Mikroskop 5 ebenfalls eine Schnittstelle
52. Es kann weit ab von der Patientenliege verbleiben,
solange es nicht gebraucht wird und in einfacher Weise
kabellos dann an die Patientenliege gebracht werden,
wenn es zum Einsatz kommen soll. Dabei ist seine Lage
im Navigationssystem über die Markeranordnung 51
bestimmt und die vom Mikroskop 5 erfassten Daten kön-
nen über die Schnittstelle 52 zum Computer 110 über-
tragen werden, der dann über seine Schnittstelle 112
die erforderlichen Bildsignale an den Bildschirm 7 und
dessen Schnittstelle 72 funkt. Obiges gilt grundsätzlich
auch für den Behandlungsroboter 6 und das intraope-
rative Kernspintomographiesystem 8, die beide im Na-
vigations- bzw. Trackingsystem eingebunden sind und
aufgrund aktueller Daten operieren bzw. solche aktuel-
len Daten erfassen.
[0019] Ein weiteres funkverbundenes Erfassungsge-
rät ist das Infrarotgerät 9 mit der Markeranordnung 91
und der Funkschnittstelle 92 sowie die zugehörige In-
frarotsonde 100 mit der Markeranordnung 101 und der
Schnittstelle 102. Durch die Funkschnittstelle 102 durch
die die Sonde 100 Daten mit dem Infrarotgerät 9 aus-
tauschen kann, wird diese Sonde besonders gut hand-
habbar, da für den Datenaustausch kein Kabel mehr
vorgesehen werden muss. Ebenso wie alle anderen
dargestellten Geräte kann die Infrarotsonde akku- bzw.
batteriebetrieben sein, wodurch der zusätzliche Vorteil
entsteht, dass grundsätzlich keinerlei Kabel mehr benö-
tigt werden. Im Falle der Ultraschallsonde 100 bedeutet
dies, dass der Arzt diese Sonde völlig frei bewegen kann
und sogar eine Zwischensterilisierung möglich ist. Es ist
denkbar, alle dargestellten Geräte vor und nach der Ver-
wendung an Dockingstations anzuschließen, welche
die Akkumulatoren wieder aufladen, so dass bei Ope-
rationsbeginn jedes Geräte über lange Zeit einsetzbar
ist, ohne eine Stromkabelversorgung zu benötigen.
Auch sind Zwischenlösungen möglich, da eventuell
festmontierte Geräte, wie zum Beispiel das Kamerasy-
stem 4 und der Bildschirm 7 über Deckenleitungen mit
Strom versorgt werden können, ohne dass Behinderun-
gen für das Operationsteam entstehen.
[0020] Hinzuweisen ist schließlich noch auf die Mög-
lichkeit, auch die Sonde 2 mit einer Funkschnittstelle zu
versehen. Es würde dadurch eine Art "intelligente" Son-
de entstehen, die zur Momentanpositionserfassung die-
nen kann. Die Raumposition der Sondenspitze ist über
die Markeranordnung 21 im Navigationssystem jeder-
zeit bekannt. Wenn ein Arzt nunmehr die Spitze auf ei-
nen Punkt des Patientenkörpers führt, der selbst nur

schwer im Navigationssystem erfassbar ist, kann er -
beispielsweise über einen Schalter (nicht dargestellt) an
der Sonde 2 eine Art "Mouseklick" abgeben. Dieses Si-
gnal würde vom Computer 110 registriert und es könnte
dann positiv festgestellt werden, dass der Körperpunkt
des Patienten, auf dem die Sondenspitze ruht, sich im
Moment des Mouseklicks an einer bestimmten Raum-
position befindet. Dies ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn Körperstrukturen sich während einer Opera-
tion verändern, beispielsweise das Gehirn beim Öffnen
der Schädeldecke oder bei der Entfernung einer Läsion.
[0021] Natürlich können durch die vorgenannte Me-
thode auch künstliche Marker am Patienten neu refe-
renziert werden.
[0022] Über die Funkschnittstellen können Daten zur
Identifizierung der jeweiligen Geräte, erfasste medizini-
sche Daten, eigene oder fremde Lagedaten oder Kom-
binationen aus diesen sowie andere relevante Daten
übertragen werden.

Patentansprüche

1. System für medizinische Erfassungen und Behand-
lungen mit mehreren Behandlungsund/oder Erfas-
sungsgeräten, die im Rahmen einer medizinischen
Behandlung, insbesondere einer chirurgischen
oder strahlentherapeutischen bzw. radiochirurgi-
schen Operation, Daten untereinander austau-
schen, dadurch gekennzeichnet, dass der Daten-
austausch über Funkschnittstellen in bzw. an den
Geräten erfolgt.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Funkübertragung innerhalb eines Be-
handlungsraums über Kurzdistanzen in einem ISM
(Industrial, Scientific, Medical)-Band erfolgt, und
zwar bei niedriger Energie, insbesondere ungefähr
1 mW, im Hochfrequenzbereich.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Funkübertragung im Bereich
um 2,4 GHz und insbesondere bei 2,4 bis 2,4835
GHz oder im Bereich um 5 GHz, speziell im Bereich
von 5,150 bis 5,875 GHz stattfindet.

4. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Funkübertragung im Bereich
des 900 MHz ISM Bandes stattfindet.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eines oder mehrere
der folgenden Geräte mit Funkschnittstellen zur
Kommunikation ausgestattet ist bzw. sind:

- Kamerasystem (4), insbesondere Infrarotka-
merasystem, zum Beispiel zur Verwendung mit
einem medizinischen Navigations- und
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Trackingsystem;
- Audioeinrichtung, zum Beispiel zur Verwen-

dung mit einem medizinischen Navigations-
und Trackingsystem;

- Videoeinrichtung, insbesondere Bildschirm (7)
und Videosignal-Erzeugungsvorrichtungen,
auch Head-Mounted-Displays, zum Beispiel
zur Verwendung mit einem medizinischen Na-
vigations- und Trackingsystem;

- Mikroskopeinrichtung, zum Beispiel zur Ver-
wendung mit einem medizinischen Navigati-
ons- und Trackingsystem;

- Ultraschall-Erfassungseinrichtung (100) und/
oder Einrichtung (9) zum Verarbeiten von erfas-
sten Ultraschallsignalen, zum Beispiel zur Ver-
wendung mit einem medizinischen Navigati-
ons- und Trackingsystem;

- Roboter, insbesondere medizinischer Roboter
(6), zum Beispiel zur Verwendung mit einem
medizinischen Navigations- und Trackingsy-
stem;

- Patientenlagerungen, insbesondere Patienten-
liegen (1), zum Beispiel zur Verwendung mit ei-
nem medizinischen Navigations- und Tracking-
system;

- Bilderzeugungsgeräte, insbesondere medizini-
sche, bevorzugt zur Erfassung von Volumen-
datensätzen, wie Tomographen (8), zum Bei-
spiel zur Verwendung, auch intraoperativen
Verwendung mit einem medizinischen Naviga-
tions- und Trackingsystem;

- AGV-Geräte (Automatic Guided Vehicles; Fah-
rerlose Transportsysteme);

- Behandlungsapparaturen und Behandlungsin-
strumente, insbesondere medizinische bzw.
chirurgische Instrumente (2), zum Beispiel zur
Verwendung mit einem medizinischen Naviga-
tions- und Trackingsystem;

- Endoskope;
- C-Bogen-Röntgengeräte bzw. Fluoroskopiege-

räte.

6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Geräte Daten zu
ihrer Identifizierung und/oder erfasste medizinische
Daten und/oder eigene oder fremde Lagedaten
übertragen.

7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine zentrale,
computergestützte Empfangs-, Sende- und Aus-
wertungseinheit (110) aufweist, welche auf der Ba-
sis der ausgetauschten Daten Erkennungs-, Rege-
lungs- und Steuerungsabläufe ausführt bzw. aus-
gewertete Daten weitergibt.

8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es integriert ist in ein

medizinisches Navigations- bzw. Trackingsystem,
mit den zugehörigen Behandlungseinrichtungen.

9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Geräte akku-
bzw. batteriebetrieben sind.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Geräte in einem
Behandlungs- bzw. Operationsraum untergebracht
sind.

11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Geräte in meh-
reren Räumen untergebracht sind und eine Funk-
verbindungseinrichtung zwischen den Räumen be-
reitgestellt wird.

12. System nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Übertragung von
Video- bzw. Bildsignalen eine oder mehrere der fol-
genden Einrichtungen bereitgestellt wird bzw. wer-
den:

- eine Einrichtung zur Komprimierung der Video-
bzw. Bildsignaldaten;

- eine Einrichtung zur Umwandlung der Video-
bzw. Bildsignaldaten in Datensignale mit gerin-
gem Umfang, zum Beispiel Composite-Signa-
le;

- eine Einrichtung zum Aufspalten und zur paral-
lelen Übertragung von Anteilen der Video- bzw.
Bildsignaldaten, insbesondere mit Mehrka-
nal-RF-Transmissions-Verbindungen.
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